
N i e d e r s c h r i f t  

über die 40. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 13.03.2003 im Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses 

Unter Vorsitz von Bürgermeister Heinrich Stommel nehmen folgende Stadtverordnete (StV) an der Sitzung 
teil: 

Schmitz, Peter, 1. stellv. Ausschussvorsitzender  
Gunia, Wolfgang, 2. stellv. Ausschussvorsitzender  16:00 - 18:10 Uhr 
Anhalt, Wolfgang, StV  
Birx, Michael, StV  abwesend 
Bochem, Hans-Peter, StV  
Capellmann, Peter, StV  
Doose, Friederike, StV  
Esser-Faber, Margarete, StV  
Frey, Heinz, StV  16:00 - 18:45 Uhr 
Kieven, Hubert, StV  16:00 - 20:45 Uhr 
Köhne, Franz-Josef, StV  
Lambertin, Servatius, StV  16:00 - 18:45 Uhr 
Meyer, Hans, StV  18:45 - 21:45 Uhr 
Müller, Heinz, StV  
Neuenhoff, Claus Hinrich, StV  
Pott, Hildegard, StV  
Riesen, Karl-Heinz, StV  
Dr. Schumacher, Helmut, StV  
Kolonko-Hinssen, Eva-Maria, StV mit beratender Stimme  
Beginn, Arnold, Vertreter  für StV Michael Birx 
Lohn, Helmut, Vertreter  für StV Wolfgang Gunia  18:10 - 21:45 Uhr 
Marquardt, Martin, Vertreter  für StV Hans Meyer bis 18:45 und ab 19:00 für StV 
  Heinz Frey 
Wilms, Wilfried, Vertreter  für StV Servatius Lambertin  18:45 - 21:45 Uhr 

 
Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil: 

Schulz, Martin Beigeordneter 
Krause, Joachim Dezernent 
Haffner, Kerstin Amtsleiterin Rechtsamt 
Heinen, Helmut Amtsleiter Hauptamt 
Rutte-Merkel, Frank Wirtschaftsförderer 
Kuhn, Günter Amtsleiter Ordnungsamt, zu TOP 2a, 2, 3, 4 und 4.a 
Helgers, Robert Amtsleiter Tiefbauamt, zu TOP 5 
Marx, Gert Amtsleiter Schulamt, zu TOP 6 
Heuter, Leo Amtsleiter Hochbauamt, zu TOP 8 
Ervens, Heinz-Günter Stellv. Amtsleiter Bauverwaltungsamt, zu TOP 5 (nichtöffentl.) 
Esser, Katharina Gleichstellungsbeauftragte/Sozialplanung, zu TOP 8 (nichtöffentl.) 
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Muckel, Frank Schriftführer 
 

Bürgermeister Stommel eröffnet gegen 16:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass 
die Einladung zu dieser Sitzung fristgerecht zugegangen und der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig 
ist. 

Weiterhin schlägt er vor, die Tagesordnung im öffentlichen Teil um die Beratungspunkte 

2.a. Änderung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis Düren 
über die Durchführung des Rettungsdienstes vom 14.02.2003 

4.a. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass 

13.a. Bebauungsplan Barmen Nr. 3, 2. vereinfachte Änderung 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

13.b. Wiederaufbau einer Lagerhalle nach Brandschaden 

und 

13.c. Antrag der SPD-Fraktion „Verbrennen von Grünabfällen“ 
Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses vom 06.03.2003 

zu erweitern und den Beratungspunkt 

10. Erhebungen zur Vorbereitung einer getrennten Niederschlagswassergebühr 

wegen noch zu klärender Fragen von der Tagesordnung abzusetzen.  

Stadtverordneter Capellmann führt zum Umfang der Tagesordnung für die heutige Sitzung aus, dass es 
kaum möglich gewesen ist, die umfangreichen Sitzungsvorlagen durchzuarbeiten. Er bittet zu überlegen, in 
einem solchen Fall die Tagesordnung auf zwei Sitzungen aufzuteilen. 

Auch Stadtverordneter Neuenhoff bemerkt, dass es kaum möglich war, die umfangreichen 
Beratungspunkte in der Fraktion zu beraten; dies sei nach seiner Meinung nicht in Ordnung. 

Die Tagesordnung stellt sich unter Berücksichtigung der Erweiterungen und der Absetzung wie folgt dar: 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

1.1. Finanzierung von Sanierungsvorhaben über einen Nießbrauchverkauf an einen Investor 
( Antrag Nr. 01/2003 der CDU-Stadtratsfraktion und der FDP-Stadtratsfraktion 

1.2. Bebauungsplan Barmen Nr. 10 „Auenweg“, 4. Änderung 

1.3. Einwohnerstand der Stadt Jülich zum 31. Dezember 2002 
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1.4. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

2. Anfragen 

2.a. Änderung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis Düren 
über die Durchführung des Rettungsdienstes vom 14.02.2003 

3. Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der Stadt 
Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz sowie zwischen der Stadt Jülich und dem Malteser 
Hilfsdienst 

4. 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich 
13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich 

4.a. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass 

5. Jahresrechnung 2002 
hier: Übertragung von nicht auftragsgebundenen Mitteln als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 
2003 

6. Freibad 
hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Überprüfung der Statik des 
Nichtschwimmerbeckens 

7. Realschule, Am Aachener Tor; 
hier: Brandschutzmaßnahmen für Sommerferien 2003 

8. Anregung/Beschwerde Nr. 1/2003 der Straßengemeinschaft Kleine Rurstraße/Grünstraße betr. 
Bedachung „Grünes Haus“ 

9. Beschäftigung von Jahrespraktikantinnen in den städtischen Kindergärten Bourheim, Broich, 
Buchenweg und Koslar 
(Antrag Nr. 5/2003 der SPD-Stadtratsfraktion vom 26.02.2003) 

10. Erhebungen zur Vorbereitung einer getrennten Niederschlagswassergebühr 

 - abgesetzt - 

11. Verkauf des Grundstücks „Alter Schlachthof“ 

12. Städtebauliche Weiterentwicklung des Bereiches zwischen Rur und Nord-West-Ring 
hier: Vorhaben „Golfplatz am Brückenkopf-Park“ 

13. Jahresabschluss 2001 der Brückenkopfpark Jülich GmbH 

13.a. Bebauungsplan Barmen Nr. 3, 2. vereinfachte Änderung 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

13.b. Wiederaufbau einer Lagerhalle nach Brandschaden 

13.c. Antrag der SPD-Fraktion „Verbrennen von Grünabfällen“ 
Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses vom 06.03.2003 

B. Nichtöffentlicher Teil 
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A. Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

1.1. Finanzierung von Sanierungsvorhaben über einen Nießbrauchverkauf an einen Investor 
( Antrag Nr. 01/2003 der CDU-Stadtratsfraktion und der FDP-Stadtratsfraktion 
(Vorlagen-Nr.: 102/2003) 

In seiner Sitzung am 30.01.2003 hatte der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, dass die 
Verwaltung in der heutigen Sitzung über den Sachstand der o.g. Angelegenheit berichtet. 

Mit dem Kämmerer der Stadt Bergisch-Gladbach konnte jedoch erst für den 20.03.2003 ein 
Gesprächstermin vereinbart werden. Ein Sachstandsbericht kann daher heute nicht gegeben 
werden. Der Bericht erfolgt statt dessen in der nächsten Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 08.05.2003. 

1.2. Bebauungsplan Barmen Nr. 10 „Auenweg“, 4. Änderung 
(Vorlagen-Nr.: 106/2003) 

Die Änderung der textlichen Festsetzung, wonach 2 Wohnungen pro Gebäude und nicht mehr 2 
Wohnungen pro Grundstück erlaubt sind, hat keinen Einfluss auf die Stellplatzproblematik. Es 
gilt weiterhin, dass 4 Stellplätze pro Grundstück zulässig sind. 

1.3. Einwohnerstand der Stadt Jülich zum 31. Dezember 2002 
(Vorlagen-Nr.: 26/2003) 

Der Einwohnerstand betrug zum 31.12.2001  33.944 Personen. Dies bedeutet gegenüber dem 
Einwohnerstand vom 31.12.2002 von 34.412 Personen einen Zuwachs von 468 Einwohner. 

1.4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

Bezüglich des Berichts über die Durchführung der Beschlüsse verweist Bürgermeister Stommel 
auf die den Haupt- und Finanzausschussmitgliedern vorliegende Liste der sich in Bearbeitung 
befindlichen Beschlüsse. 

Anmerkungen werden seitens des Haupt- und Finanzausschusses nicht gemacht. 

2. Anfragen 

Bürgermeister Stommel erklärt, dass Anfragen für den öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses nicht vorliegen. 

2.a. Änderung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis Düren 
über die Durchführung des Rettungsdienstes vom 14.02.2003 
(Vorlagen-Nr.: 109/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

§ 1 Abs. 3 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Jülich und dem Kreis 
Düren über die Durchführung des Rettungsdienstes vom 14.02.2003 wird wie folgt geändert: 
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„ zusätzlich die notärztliche Versorgung in den Ortsteilen Setterich, Floverich, Loverich, 
Beggendorf und Puffendorf der Stadt Baesweiler (Kreis Aachen), im Ortsteil Lindern der Stadt 
Geilenkirchen und in den Ortsteilen Brachelen, Rurich und Baal der Stadt Hückelhoven (Kreis 
Heinsberg).“ 

3. Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der Stadt 
Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz sowie zwischen der Stadt Jülich und dem Malteser 
Hilfsdienst 
(Vorlagen-Nr.: 65/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
Satz 1 GO NW wie folgt: 

I. Zwischen der Stadt Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz wird folgende 
Vereinbarung zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes geschlossen: 

„Folgt Vereinbarung im Wortlaut gemäß Anlage 1 zu dieser Niederschrift!“ 

II. Zwischen der Stadt Jülich und dem Malteser Hilfsdienst wird folgende Vereinbarung zur 
Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes geschlossen: 

„Folgt Vereinbarung im Wortlaut gemäß Anlage 2 zu dieser Niederschrift!“ 

4. 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich 
13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 74/2003) 

Stadtverordneter Anhalt schlägt vor, den § 4 Abs. 2 der 11. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der 
Stadt Jülich wie folgt zu ändern: 

„Bei der Behandlung mehrerer Personen durch den Notarzt wird für eine Person die volle 
Gebühr (Pauschalgebühr, Kilometergebühr) und für jede weitere Person ein Zuschlag von 50 % 
der vollen Gebühr erhoben. Die Kosten der Behandlung werden von den zu behandelnden 
Personen zu gleichen Teilen getragen.“ 

da diese Formulierung deutlicher macht welche Gebühr erhoben wird. 

Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
Satz 1 GO NW wie folgt: 

I. Die 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich wird vom Haupt- 
und Finanzausschuss als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 GO 
NW wie folgt erlassen:  
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„Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage 3 zu dieser Niederschrift!“ 

II. Die 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich wird 
vom Haupt- und Finanzausschuss als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 1 GO NW wie folgt erlassen: 

„Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage 4 zu dieser Niederschrift!“ 

4.a. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass 
(Vorlagen-Nr.: 105/2003) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Stadtrat beschließt den Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für das Gebiet der Innenstadt wie folgt:  

„Folgt Wortlaut der ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß Anlage 5 zu dieser 
Niederschrift!“ 

5. Jahresrechnung 2002 
hier: Übertragung von nicht auftragsgebundenen Mitteln als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 
2003 
(Vorlagen-Nr.: 77/2003) 

Stadtverordnete Kolonko-Hinssen stellt den Antrag, den Haushaltsrest für die 
Gemeinschaftsgrundschule Süd in die Liste aufzunehmen. 

Bürgermeister Stommel lässt über diesen Antrag abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 7 Ja Stimmen, 12 Nein-Stimmen 

Bürgermeister Stommel stellt fest, dass der Antrag somit abgelehnt ist und über die 
Angelegenheit im Rahmen der Beratung des Haushalts 2003 entschieden werden muss. 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 6 zu dieser Niederschrift aufgeführten nicht 
auftragsgebundenen Mittel in Höhe von 262.605,28 € im Verwaltungshaushalt und 589.062,16 
€ im Vermögenshaushalt als Haushaltsreste in das Jahr 2003 zu übertragen. 

6. Freibad 
hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Überprüfung der Statik des 
Nichtschwimmerbeckens 
(Vorlagen-Nr.: 82/2003) 

Stadtverordneter Capellmann führt aus, dass wenn die Mittel für die Statikuntersuchung 
bereitgestellt werden und das Freibad danach geöffnet wird, durch den Betrieb wieder ein 
Zuschussbetrag in Höhe von rd. 160.000 € entstehen wird. Eine Einrichtung mit einem solchen 
Zuschussbedarf könne sich die Stadt Jülich in der derzeitigen Situation nicht leisten. Das Freibad 
sollte in diesem Jahr geschlossen bleiben, zumal auch die Alternative besteht, das Hallenbad zu 
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nutzen. Die Mittel für die Statikuntersuchung bräuchten aus diesem Grund nicht bereitgestellt zu 
werden. 

Bürgermeister Stommel erläutert, dass er es als unabdingbar ansehe, dass zunächst untersucht 
wird, ob das Nichtschwimmerbecken überhaupt funktionsfähig ist. Auf der Grundlage dieses 
Ergebnisses könne man dann entscheiden, ob das Freibad geöffnet wird oder ob 
Konservierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Sollte das Nichtschwimmerbecken nicht mehr in 
Betrieb genommen werden können, seien auch keine Konservierungsmaßnamen notwendig. 
Eine Entscheidung, ob das Freibad geöffnet, konserviert oder ganz geschlossen wird, sei somit 
abhängig vom Zustand des Nichtschwimmerbeckens. Hierfür müsse die Statikuntersuchung 
durchgeführt werden. 

Stadtverordneter Gunia beantragt eine Sitzungsunterbrechung. 

Die Sitzung wird daraufhin von 16.55 Uhr bis 17.05 Uhr unterbrochen. 

Nach der Sitzungsunterbrechung beantragt Stadtverordneter Gunia für die CDU-
Stadtratsfraktion und die F.D.P.-Stadtratsfraktion, wie folgt zu beschließen: 

1. Die Stadt Jülich beauftragt die Fa. Low Tec, ein Angebot einschließlich 
Personalkonzept und Kostenrechnung vorzulegen. 

 Die 2.700,-- € für die Überprüfung der Statik des Nichtschwimmerbeckens werden 
zunächst nicht bereitgestellt. 

2. Nach Prüfung des Angebots wird die Stadt Jülich gegebenenfalls einen Statiker zur 
Überprüfung der Statik des Nichtschwimmerbeckens beauftragen. Die Kosten für eine 
eventuelle Stilllegung des Bades sind im Haushalt einzustellen. 

Bürgermeister Stommel weist darauf hin, dass es für die Fa. Low Tec von Bedeutung ist, ob 
das Nichtschwimmerbecken betrieben werden kann. Die Fa. Low Tec müsse in die 
Machbarkeitsstudie investieren. Die Unsicherheit, ob das Nichtschwimmerbecken betrieben 
werden kann, sei hierbei wenig hilfreich. 

Stadtverordneter Capellmann führt hierzu aus, dass die Unsicherheit bei der Fa. Low Tec auch 
nach der Statikuntersuchung noch gegeben ist, da selbst nach Vorlage eines Angebotes noch 
nicht klar ist, ob dem Stadtrat die erzielten Einsparungen für eine Öffnung des Freibades 
ausreichen. 

Bürgermeister Stommel lässt über den Verwaltungsvorschlag, für die Überprüfung der Statik 
des Nichtschwimmerbeckens im Freibad einen Betrag von 2.700,00 € bereitzustellen, 
abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen 

Bürgermeister Stommel stellt fest, dass der Verwaltungsvorschlag somit abgelehnt ist und lässt 
über den Antrag der CDU-Stadtratsfraktion und der F.D.P.-Stadtratsfraktion abstimmen. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen 

1. Die Stadt Jülich beauftragt die Fa. Low Tec, ein Angebot einschließlich 
Personalkonzept und Kostenrechnung vorzulegen. 

 Die 2.700,-- € für die Überprüfung der Statik des Nichtschwimmerbeckens werden 
zunächst nicht bereitgestellt. 
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2. Nach Prüfung des Angebots wird die Stadt Jülich gegebenenfalls einen Statiker zur 
Überprüfung der Statik des Nichtschwimmerbeckens beauftragen. Die Kosten für eine 
eventuelle Stilllegung des Bades sind im Haushalt einzustellen. 

7. Realschule, Am Aachener Tor; 
hier: Brandschutzmaßnahmen für Sommerferien 2003 
(Vorlagen-Nr.: 2/2003) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Bei der Haushaltsstelle 2.2200.93503 „Erwerb von Containerklassen für die Realschule“ 
werden im Vorgriff auf den Haushalt 2003 Mittel in Höhe von 34.000,-- € für erforderliche 
Brandschutzmaßnahmen bereitgestellt. 

8. Anregung/Beschwerde Nr. 1/2003 der Straßengemeinschaft Kleine Rurstraße/Grünstraße betr. 
Bedachung „Grünes Haus“ 
(Vorlagen-Nr.: 89/2003) 

Herrn Rosenbaum von der Straßengemeinschaft Kleine Rurstraße/Grünstraße wird 
einvernehmlich das Wort erteilt. 

Herr Rosenbaum erläutert den Bürgerantrag und unterbreitet das Angebot, dass 75 % der 
Kosten für die Bedachung des „Grünen Hauses“ (ca. 10.000 €) von der Straßengemeinschaft 
übernommen werden. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die Angelegenheit wird in den Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss verwiesen. 

Eine finanzielle Unterstützung des Vereins Straßengemeinschaft Kleine Rurstraße/Grünstraße 
soll in den anstehenden Haushaltsberatungen erörtert werden. 

9. Beschäftigung von Jahrespraktikantinnen in den städtischen Kindergärten Bourheim, Broich, 
Buchenweg und Koslar 
(Antrag Nr. 5/2003 der SPD-Stadtratsfraktion vom 26.02.2003) 
(Vorlagen-Nr.: 91/2003) 

Seitens der SPD-Stadtratsfraktion wird der folgende Antrag gestellt: 

1. In den Tagesstätten Bourheim, Broich, Buchenweg und Koslar werden 
Jahrespraktikantinnen eingestellt. 

2. Die Verwaltung nimmt umgehend Kontakt zu den entsprechenden Schulen in Düren, 
Geilenkirchen und Erkelenz auf und spricht gezielt Schulabgängerinnen an, um sie für einen 
Einsatz in Jülich zu gewinnen 

3. Es werden alle vertraglichen und finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in den 
o. g. Kindertagesstätten spätestens ab dem neuen Kindergartenjahr wieder 
Jahrespraktikantinnen zum Einsatz kommen können. 

4. Die Leiterinnen der o. g. Einrichtungen erhalten in der Sitzung das Wort, sofern sie es 
wünschen. 
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Stadtverordnete Doose erläutert, dass die SPD-Stadtratsfraktion den Antrag gestellt habe, weil 
die Zustände in den Tagesstätten unhaltbar seien. 

Bürgermeister Stommel schlägt vor, entsprechend dem Verwaltungsvorschlag, die 
Angelegenheit an den Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss zu verweisen. 

Stadtverordneter Gunia führt aus, dass eine erneute Beratung im Sozial-, Schul-, Kultur- und 
Sportausschuss nicht erforderlich ist, da dieser der Einstellung von Jahrespraktikantinnen positiv 
gegenüber steht. Es sei jedoch auch klar, dass über eine Einstellung erst im Rahmen der 
Haushaltsberatungen entschieden werden kann. 

Bürgermeister Stommel lässt über den SPD-Antrag abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen 

Bürgermeister Stommel stellt fest, dass der Antrag somit abgelehnt ist. 

Stadtverordneter Köhne stellt den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, konkrete Schritte 
einzuleiten, um Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten für die städtischen Kindergärten für 
eine eventuelle Einstellung nach den Sommerferien anzuwerben. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei 1 Enthaltung 

Die Verwaltung wird beauftragt, konkrete Schritte einzuleiten, um 
Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten für die städtischen Kindergärten für eine eventuelle 
Einstellung nach den Sommerferien anzuwerben. 

10. Erhebungen zur Vorbereitung einer getrennten Niederschlagswassergebühr 
(Vorlagen-Nr.: 63/2003) 

Dieser Beratungspunkt ist von der Tagesordnung abgesetzt. 

11. Verkauf des Grundstücks „Alter Schlachthof“ 
(Vorlagen-Nr.: 80/2003) 

Der Bericht der Verwaltung wird einvernehmlich wie folgt zur Kenntnis genommen: 

1. Städtebauliche Situation 

Das Grundstück des alten Schlachthofes liegt an einer wichtigen Stelle der Stadt. Zum Einen 
treffen hier die beiden Grünverbindungen von der Zitadelle zum Naherholungsbereich entlang 
der Aachener Straße und der Kuhlstraße aufeinander, zum Anderen befinden wir uns hier im 
Bereich der Schnittstelle der Stadt zum Fluss. 

Im Jahre 1992 wurde durch die Gutachter Prof. Eberhardt, Prof. Prinz und dem Planungsbüro 
Bödecker/Wagenfeld ein Entwicklungskonzept für die Innenstadt Jülich erarbeitet. In diesem 
Gutachten werden für den Bereich des Schlachthofes und die Flächen westlich der 
Ellbachstraße bis zur Rur Einzelgebäude vorgeschlagen, die eine Durchlässigkeit ermöglichen 
sollen, um somit die Rur näher an die Stadt „heranzuführen“. Für den Schlachthof selbst wird 
ein Umbau bzw. eine Umnutzung zu sozialen und kulturellen Zwecken vorgeschlagen. 

Wenn auch die vorgeschlagene Nutzung z.Z. nicht realisiert werden kann, sollte eine Bebauung 
dem städtebaulichen Grundkonzept Rechnung tragen. 

2. Bewerber/Konzepte 
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 Z.Z. liegen 3 Bewerbungen zum Kauf und Bebauung des Grundstückes vor. 

a) Projekt für einen Discountmarkt als eingeschossige Bauweise mit flach geneigtem Satteldach 
in den Ausmaßen ca. 55 x 25 m, der mit seiner Längsseite entlang der Ellbachstraße 
angeordnet werden soll, im östlichen Bereich sind Parkplätze vorgesehen. 

b) Vorschlag für einen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt mit separatem Gebäude für einen 
Getränkemarkt. Hierbei ist für den Lebensmitteleinzelhandelsmarkt ein Gebäude mit flach 
geneigtem Satteldach vorgesehen in den Ausmaßen ca. 25 x 50 m. Das Gebäude soll mit 
der Längsseite an der Ellbachstraße platziert werden, östlich hiervon sind Parkplätze 
vorgesehen und auf dem angrenzenden nicht städtischen Grundstück ist ein Getränkemarkt 
mit den Ausmaßen von ca. 20 x 40 m vorgesehen. 

c) Dieser Entwurf sieht eine Wohnbebauung mit 5 Einzelgebäuden in zweigeschossiger 
Bauweise + Staffelgeschoss vor. Es sind insgesamt 30 Wohneinheiten vorgesehen. 

Während für die Bewerbungen zu a) und b) bereits konkrete Kaufangebote vorliegen, benötigen 
die Projektentwickler zum Vorschlag c) noch einige Wochen Zeit, um eine „solide und 
belastbare Kosten- und Ertragsanalyse“ zu erstellen. 

3. Bewertung/weiteres Vorgehen 

Es ist festzustellen, dass dem Vorschlag des Gutachtens von Prinz/Eberhardt/Wagenfeld  keiner 
der Entwürfe im vollem Umfang entspricht, da keiner der Bewerber eine Möglichkeit sieht, unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten das Schlachthofgebäude zu erhalten und umzunutzen. Dies ist 
auch aus Sicht der Verwaltung nicht möglich. Dem Grundgedanken, die Stadt näher an den 
Fluss heranzuführen, kommt jedoch der Entwurf, der Einzelhauswohnbebauung vorsieht, am 
nächsten. Eine Realisierung würde nach Meinung der Verwaltung die richtigen Zeichen auch für 
eine möglicherweise längerfristige Entwicklung des umgebenden Bereiches setzen. 

Dagegen bieten die Entwürfe mit dem Vorschlag von Discountmärkten und Parkplätzen zwar 
eine funktional sinnvolle Nutzung des Grundstückes, sie bieten jedoch keine gestalterische und 
städtebaulich befriedigende Perspektive für den Gesamtbereich zwischen Stadt und Fluss. 

Wegen der Bedeutung des Grundstückes alter Schlachthof wird vorgeschlagen, den Bewerbern 
zur Errichtung der Wohnbebauung die erforderliche Zeit bis Ende März zu geben, um die 
Angelegenheit im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss in der nächsten Sitzung am 
10.04.2003 zu beraten. 

Sobald Einigkeit über das zu verwirklichende Konzept besteht, können die Kaufverhandlungen 
konkretisiert werden und es kann mit der Aufstellung und Durchführung eines Bebauungsplanes 
begonnen werden. 

12. Städtebauliche Weiterentwicklung des Bereiches zwischen Rur und Nord-West-Ring 
hier: Vorhaben „Golfplatz am Brückenkopf-Park“ 
(Vorlagen-Nr.: 75/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Bericht wird zustimmend wie folgt zur Kenntnis genommen: 

„Folgt Bericht im Wortlaut gemäß Anlage 7 zu dieser Niederschrift.“ 

Stadtverordneter Köhne führt für die SPD-Stadtratsfraktion aus, dass diese zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht bereit sei, Mittel für weitere Konzepte und Planungen zu investieren. 
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13. Jahresabschluss 2001 der Brückenkopfpark Jülich GmbH 
(Vorlagen-Nr.: 94/2003) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Rat der Stadt Jülich beauftragt den Vertreter der Stadt Jülich in der 
Gesellschafterversammlung der Brückenkopf-Park GmbH dem Jahresabschluss 2001 der 
Brückenkopf-Park GmbH  - wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen – zuzustimmen. 

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung kann Entlastung erteilt werden. 

13.a. Bebauungsplan Barmen Nr. 3, 2. vereinfachte Änderung 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
(Vorlagen-Nr.: 17/2003) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

a) Aufgrund der §§ 1, 2 und 3 des Baugesetzbuches wird die 2. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Barmen aufgestellt. Inhalt der Änderung ist eine Verschiebung der 
Baugrenzen auf dem Grundstück Gemarkung Barmen, Flur 13 Flurstück Nr. 175. Die 
Änderung ist im Plan vom 14.12.2002 dargestellt. 

b) Aufgrund des § 10 BauGB wird die 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Barmen Nr. 3 als Satzung beschlossen und die Begründung dazu. 

13.b. Wiederaufbau einer Lagerhalle nach Brandschaden 
(Vorlagen-Nr.: 107/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
Satz 1 GO NW wie folgt: 

Der Rat der Stadt Jülich zieht die Angelegenheit gemäß § 9 Abs. 1 Buchst. c) der Hauptsatzung 
der Stadt Jülich an sich. 

Der Antrag zum Wiederaufbau einer Lagerhalle auf den Grundstücken Gemarkung Kirchberg, 
Flur 1, Flurstücke 99 und 101 wird genehmigt. 

13.c. Antrag der SPD-Fraktion „Verbrennen von Grünabfällen“ 
Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses vom 06.03.2003 
(Vorlagen-Nr.: 108/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

Grünabfälle, die nach Art und Menge nicht mit der gemeindlichen Abfuhr eingesammelt werden 
können, können verbrannt werden, wenn dies 14 Tage vorher schriftlich der Stadt angezeigt 
wurde. 
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Stadtverordnete Kolonko-Hinssen hält diesen Beschluss für rechtswidrig und bittet die 
Verwaltung, eine Beanstandung des Beschlusses zu prüfen. 

B. Nichtöffentlicher Teil 
 

Der Niederschrift sind als Anlagen beigefügt: 

1. Vereinbarung zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Jülich 
und dem Deutschen Roten Kreuz (TOP 3) 

2. Vereinbarung zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Jülich 
und dem Malteser Hilfsdienst (TOP 3) 

3. 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich (TOP 4) 

4. 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich (TOP 4) 

5. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem 
Anlass (TOP 4.a) 

6. Nicht auftragsgebundene Mittel als Haushaltsreste für das Jahr 2003 (TOP 5) 

7. Bericht „Golfplatz am Brückenkopf-Park“ (TOP 12) 


















































































